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Gesetz zur amtlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Siche-
rung, öffentlichen Bereitstellung und Zurverfügungstellung geologischer Daten 
(Geologiedatengesetz – GeolDG)  

 
sehr geehrte Damen und Herren, 

da wir im Rahmen der Verbändeanhörung nicht adressiert wurden und leider erst 
nachträglich von dem Referentenentwurf Kenntnis erhalten haben, erlauben wir 
uns, mit diesem Schreiben auch nach formellem Abschluss der Verbändeanhörung 
unsere Stellungnahme einzureichen.  

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) ist der Brancheverband des 
Öffentlichen Personen- und des Schienengüterverkehrs. Seine über 600 Mitglieds-
unternehmen befördern täglich 30 Millionen Menschen in Bussen und Bahnen und 
transportieren rund zwei Millionen Tonnen Güter auf der Schiene. So sorgen der 
VDV und seine Mitglieder für mehr klimaschonende Mobilität von Menschen und 
Gütern bei weniger Verkehr.  

Unsere Betroffenheit von einem Geologiedatengesetz ergibt sich insbesondere dar-
aus, dass viele bei uns organisierte Unternehmen auch Infrastrukturunternehmen 
sind – teilweise im Eisenbahnbereich – teilweise im Straßen- und U-Bahnbereich, 
womit oft Baugrunduntersuchungen und weitere bodenrelevante Maßnahmen ver-
bunden sind.  

Bei dem vorliegenden Referentenentwurf zum Geologiedatengesetz merken wir da-
her folgende Punkte an: 

1. Wir halten es im Rahmen der Bürokratievermeidung und der Wirtschaftlichkeit 
für dringend geboten, eine Geringfügigkeitsklausel im Gesetz zu verankern. Der-
zeit umfasst der Entwurf auch Kleinstmaßnahmen, die diesem Gesichtspunkt 
nicht gerecht werden. 
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2. Im Sinne der Chancengleichheit halten wir es ferner für notwendig, ein Level 
Playing Field zu schaffen, bei dem Unternehmen, die sich vollständig oder über-
wiegend im Eigentum der öffentlichen Hand befinden, nicht gegenüber privaten 
Unternehmen benachteiligt werden. Dies ist nach dem Gesetzentwurf nicht ge-
geben.  

3. Darüber hinaus sollte die öffentliche Bereitstellung der Daten nur unter der Vo-
raussetzung erfolgen, dass ein berechtigtes Interesse besteht, es sich nicht um 
wettbewerbsrelevante Daten handelt, Geschäftsgeheimnisse nicht berührt sind 
und eine Kostenerstattung erfolgt.  

4. Letztlich inakzeptabel ist auch die Regelung des § 16, wonach die Daten der zu-
ständigen Behörde in einem von ihr benannten interoperablen Format elektro-
nisch zu übermitteln sind. Diese Regelung ist umzukehren und so zu fassen, dass 
die Daten von der zuständigen Behörde nur in dem Format abgerufen werden 
können, in dem sie vorhanden sind. Allenfalls wäre die Vorgabe eines Dateifor-
mats dann akzeptabel, wenn ein bundes- oder europaeinheitliches Standardda-
teiformat festgeschrieben würde.  

Aufgrund der fehlenden Einbeziehung und des damit kurzen Zeitfensters, verweisen 
wir ergänzend auf die anliegende Stellungnahme der Deutschen Bahn und behalten 
uns weitere Anmerkungen vor.  

Wir bitten Sie, die vorgetragenen Bedenken im weiteren Verfahren zu berücksichti-
gen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Anlage 


